
 



 



 

Organisationsrichtlinien  

Rechtsberatungen  
Der Anspruch auf anwaltliche Rechtsberatungen in Mietrechtsfragen entsteht 
unmittelbar nach Aufnahme in den Verein (= ohne Wartezeit !) und besteht 
nur für Mietobjekte, die 
• als Wohnung genutzt werden, 
• in der Bundesrepublik Deutschland gelegen sind und 
• ehemaliger, derzeitiger oder künftiger Wohnsitz des Mitgliedes sind. 
Die Beratungen erfolgen telefonisch oder persönlich; Termine sind frühzeitig 
mit dem Vereinsbüro zu vereinbaren! Der Verein entscheidet, wo und von 
wem die Beratungen durchgeführt werden. 
Der Verein übernimmt nur vor- und außergerichtliche Kosten für anwaltliche 
Beratungen, Prüfungen sowie eventuell notwendigen anwaltlichen Schrift-
wechsel. 

Prüfung der Heiz- und Nebenkostenabrechnungen  
Zur anwaltlichen Prüfung von Heiz- und Nebenkostenabrechnungen sind dem 
Verein unter Angabe der Mitgliedsnummer  folgende Dokumente zuzuleiten: 
• Kopien  aller vom Vermieter übersandten Abrechnungsunterlagen 
• Kopie des zugrunde liegenden Mietvertrages  (bitte alle Seiten !)  
• ggf. Kopien  der Vorjahresabrechnung für dieselbe Wohnung. 
Nützlich sind zusätzliche Hinweise bezüglich besonderer Auffälligkeiten oder 
vermuteter Fehler (bitte auf einem gesonderten Blatt vermerken). 

Hilfe bei der provisionsfreien Wohnungssuche  
Um die beim Verein eingereichten Wohnungsangebote zu erfahren, gibt es 
für Mitglieder zwei Möglichkeiten: 
• Persönliche Einsichtnahme im Vereinsbüro 
 Montag bis Freitag 9.00 - 19.00 Uhr, Samstag 9.00 - 14.00 Uhr 
 (unter Vorlage des Mitglieds- und Personalausweises) 
• Telefonische Abfrage (nur für Eingänge der letzten zwei Tage!) 

Montag bis Freitag 16.00 - 19.00 Uhr (unter Angabe der Mitglieds-Nr.). 

Die Weitergabe von wohnungs- oder vermieterbezogenen Daten an Nicht-
Mitglieder, Makler oder deren Zubringerdienste ist nicht zulässig! Bei Zuwi-
derhandlung bleiben (straf-)rechtliche Schritte vorbehalten! 

 
Eine Mitgliedschaft im MIET-IN bein-
haltet alle Leistungen des WOHN-IN 

und zusätzlich 
Prozeß-
Rechtsschutzversicherung  
Versichert ist nach § 29 ARB die     
gerichtliche  Wahrnehmung rechtli-
cher Mieterinteressen aus Miet- und 
Pachtverhältnissen einer  (= der dem 
Verein als Wohnsitz angegebenen) 

selbstbewohnten und nicht gewerblich 
genutzten Wohneinheit. 

Abgedeckt sind sämtliche im Rahmen 
eines gerichtlichen Mietrechtstreits an-
fallenden Anwalts-, Gerichts-, Zeugen- 
und Gutachterkosten bis zur Höchst-
summe  von € 52.000,-- pro Versiche-
rungsfall. Die Selbstbeteiligung beträgt 
€ 75,-- pro Versicherungsfall. 

Der prozessuale Versicherungs-
schutz  beginnt 3 Monate nach Auf-
nahme in den MIET-IN und erstreckt 
sich ausschließlich auf Probleme bzw. 
Streitigkeiten, die nach  Ablauf  der 
dreimonatigen Wartefrist entstanden 
sind. 

Nur WOHN-IN-Mitglieder können im 
MIET-IN Mitglied werden! Besteht eine 
Mitgliedschaft im MIET-IN, so wird die 
WOHN-IN-Mitgliedschaft beitragsfrei 
geführt. Der WOHN-IN hat Inkasso-
vollmacht für den MIET-IN. 

 

Datenänderungen / Mitgliedsausweis  
Änderungen des Namens, der Anschrift oder der Bankverbindung sind dem Verein unverzüglich bekanntzugeben. Falls 
die Wohnung über WOHN-IN gefunden wurde, ist dies dem Verein ebenfalls mitzuteilen. 
Der Mitgliedsausweis ist nicht übertragbar . 
Der Verlust muß dem Verein sofort angezeigt werden. Für einen neuen Ausweis werden € 3,-- berechnet. 

Beiträge / Gebühren  
Bei Beitragsrückstand   
• werden Mahngebühren in Höhe von € 6,-- erhoben und die entstandenen Portokosten in Rechnung gestellt, 
• ruhen die Mitgliedschaftsrechte, 
• ruht der Versicherungsschutz der MIET-IN-Mitglieder; bei grobem Rückstand erlischt er!  
Der volle Mitgliedsbeitrag bleibt jedoch zur Zahlung fällig! Dem Verein entstandene Gebühren für Melderegisterauskünfte 
und Rücklastschriften müssen erstattet werden. 
Kündigung der Mitgliedschaft  

Sowohl die Mitgliedschaft im WOHN-IN, als auch die Mitgliedschaft im MIET-IN verlängert sich stets stillschweigend 
und automatisch , wenn sie nicht schriftlich gekündigt  wird. Die Kündigung kann nur zum Ende eines Mitglied-
schaftsjahres erfolgen. Ein Mitgliedschaftsjahr entspricht einem Zeitjahr (12 Monate). Die Kündigung muß spätestens 
drei Monate vor Ablauf des Mitgliedschaftsjahres  dem Verein zugegangen sein! 
Die MIET-IN-Mitgliedschaft kann separat gekündigt werden, ohne dadurch die WOHN-IN-Mitgliedschaft zu beenden! 
Durch Kündigung der WOHN-IN-Mitgliedschaft endet jedoch automatisch auch die MIET-IN-Mitgliedschaft. 

Möglichkeiten zu kündigen : 
• persönlich (Kündigungsvordruck im Büro unterschreiben – Abschrift aufheben) 
• per Brief (bitte Rückporto für Zugangsbestätigung beilegen oder telefonisch den Zugang abfragen) 
• per Einschreibebrief (Postbeleg aufheben) 
• per Fax mit eigenhändiger Unterschrift (Faxbericht aufheben) 
• per eMail-Anhang mit eingescannter eigenhändiger Unterschrift (Sendeeinstellung: mit Lesebestätigung) 
Kündigungserklärungen ohne eigenhändige Unterschrift werden nicht anerkannt . 
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